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Entwurf eines Lenkzeitengesetzes; Stellungnahme 
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Datum 

15.2.1993 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger 

Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

Inhaltlich bestehen enge Zusammenhänge mit der kürzlich übermit­

telten Regierungsvorlage zur 15. Novelle zum KFG 1967. § 102 

Ahs. 11a bis 11d der Regierungsvorlage sieht vor, daß die Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht die 

Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten überwachen. Der Entwurf eines 

Lenkzeitengesetzes normiert die Lenkzeiten, Unterbrechungen, 

Ruhezeiten, die Verwendung von Kontrollgeräten usw. sowie Straf­

bestimmungen. Sowohl im KFG 1967 als auch im Lenkzeitengesetz 

finden sich somit ein und denselben Regelungsgegenstand betref­

fende Bestimmungen. Zur GeWährleistung der Rechtssicherheit wären 

zumindest Verweisungen anzuführen. 

Weiters wäre im Sinne einer einheitlichen Terminologie der Begriff 

des 11 Kontrollgerätes11 im KFG 1967 einzuführen. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u. e. an die Verbin­
dungssteIle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landesre-
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gierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des Nat~onal­
rates. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Hueber 

Landesamtsdirektor 
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